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genden Instandsetzung der Technik. Dazu gehören insbeson
dere:
— die gründliche Reinigung,
— die Versorgung mit Schmiermitteln,
— die Ausbesserung von Schäden an Korrosionsschutzschich

ten bzw. Aufbringung von temporären Korrosionsschutz
mitteln,

— der Abbau und die sachgemäße Einlagerung besonders 
gefährdeter Einzelteile oder Baugruppen,

— das besondere Schützen gefährdeter Einzelteile oder Bau
gruppen, die nicht abgebaut werden und Witterungsein
flüssen ausgesetzt sind,

— das übersichtliche Abstellen der Technik entsprechend 
den Grundsätzen der Ordnung und Sicherheit, wobei alle 
Möglichkeiten des Schutzes vor Witterungseinflüssen und 
anderen die Korrosion und andere Schädigungen begün
stigenden Einflüssen zu nutzen sind,

— die Entlastung der Reifen,
— die Umsetzung von Batterien aus der abgestellten Tech

nik in die im Einsatz befindliche Technik,
— die Wartung und Pflege der Batterien, die abgestellt wer

den,
— die Anfertigung der Abstellprotokolle,
— die Rückführung der Instandsetzungssätze der Technik 

zum Lagerhalter für Ersatzteile und Austauschbaugrup
pen.

(3) Die Wartung, Pflege und Konservierung sowie Abstel
lung der Technik ist nach den Rechtsvorschriften und Vor
schriften der vorbeugenden Instandhaltung der Technik als 
Bestandteil der Technologie des jeweiligen Produktionspro
zesses durchzuführen.

(4) Vorschriften der vorbeugenden Instandhaltung der 
Technik sind:
— die maschinenspezifischen Festlegungen der Hersteller 

oder Lieferer für die Bedienung und Instandhaltung der 
Technik, die als Bestandteil der technischen Dokumenta
tion mit der Auslieferung der Technik an die sozialisti
schen Betriebe der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt
schaft zu übergeben sind,

— die Festlegungen zur komplexen Anwendung der vorbeu
genden Instandhaltung für die im Einsatz befindliche 
Technik, die unter Berücksichtigung der gewonnenen Er
fahrungen von den Instandhaltungsbetrieben, von den 
Herstellern oder Lieferern von Betriebs- und Schmier
mitteln sowie von Arbeite- und Hilfsmitteln für die vor
beugende Instandhaltung der Technik, von den Herstel
lern oder Lieferern der Technik bzw. von den technischen 
Kundendiensten ausgearbeitet und vom Ministerium für 
Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft bestätigt wur
den,

— die Festlegungen zur Technischen Überwachung, Stan
dards sowie die Bestimmungen zentraler Staatsorgane für 
den sorgsamen Umgang mit der Technik, sofern diese 
nicht Gegenstand von Rechtsvorschriften sind.

§3

Aufgaben der sozialistischen Betriebe 
der Land-, Forst- und Nahrungsgüter Wirtschaft

(1) Die Vorsitzenden, Direktoren und Leiter der sozialisti
schen Betriebe der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt- 
schaft sind verantwortlich für die
— Planung, materiell-technische Absicherung und Durch

führung der Wartung, Pflege und Konservierung sowie 
die Abstellung der Technik als Bestandteil der Technolo
gie des jeweiligen Produktionsprozesses,

— Ausarbeitung von Antihavarieplänen für Produktionsan
lagen und das Training der Antihavariemaßnahmen un
ter Einbeziehung der erforderlichen Technik für die Ge
währleistung der Gesundheit und Sicherheit von Mensch 
und Tier, für den Schutz der Vorräte und für die Auf
rechterhaltung der biologischen Prozesse im Havariefall 
bzw. bei extremen Produktionsbedingungen,

— Einbeziehung der Wartung, Pflege und Konservierung 
sowie Abstellung der Technik in den sozialistischen Wett
bewerb der Mechanisatoren, Bedienungskräfte und 
Schlosser sowie der Brigaden, Abteilungen und Betriebs
teile,

— regelmäßige Kontrolle der Durchführung der Wartung, 
Pflege und Konservierung sowie Abstellung der Technik,

— Einhaltung und Nachweisführung der Parameter der vor
beugenden Instandhaltung der Technik einschließlich der 
Anfertigung der Abstellprotokolle,

— Ausarbeitung, ständige Aktualisierung und Durchsetzung
von Pflege- und Abstellordnungen. -

(2) Die Vorsitzenden, Direktoren und Leiter der sozialisti
schen Betriebe der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt
schaft gewährleisten in Zusammenarbeit mit den Direktoren 
der zuständigen Instandhaltungsbetriebe
— die Nutzung der Vorzüge der Kooperation zur planmäßi

gen Deckung des Instandhaltungsbedarfes sowie zur Er
neuerung und Erweiterung der Kapazitäten für die vor
beugende Instandhaltung der Technik,

— den Überblick über Einsatzbereitschaft, Verfügbarkeit, 
Betriebs- sowie Verkehrssicherheit und den Betriebszu
stand der Technik,

— den rechtzeitigen Abschluß von Verträgen zur Sicherung 
der Einsatzbereitschaft der Technik,

— die rechtzeitige Qualifizierung der Genossenschaftsbau
ern, Arbeiter und des ingenieurtechnischen Personals für 
die ordnungsgemäße Bedienung, Wartung, Pflege und 
Konservierung sowie Abstellung der Technik,

— die Auswertung und zielstrebige Anwendung der besten 
Erfahrungen und die Verallgemeinerung guter Beispiele 
in Verbindung mit der Durchsetzung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts der vorbeugenden Instand
haltung der Technik,

— die Beteiligung am überbetrieblichen Leistungsvergleich 
sowie an Erfahrungsaustauschen der sozialistischen Be
triebe der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 
zur ständigen Verbesserung der Qualität der vorbeugen
den Instandhaltung der Technik.

(3) Die Initiativen der Arbeiter, Genossenschaftsbauern 
und anderen Werktätigen zur Verbesserung der Qualität der 
Wartung, Pflege- und Konservierung sowie Abstellung der 
Technik sind mit der Zielstellung zu fördern,
— den effektiven Einsatz und die hohe Auslastung der Tech

nik zu gewährleisten,
— die technisch-bedingten Stillstandszeiten und den In

standsetzungsbedarf zu senken sowie Instandhaltungs
kosten einzusparen,

— die Verbrauchs- und Bestandsnormen für Energieträger 
und Material, insbesondere für Ersatzteile, einzuhalten 
und zu unterbieten,

— die in Verbindung mit der Technik einzusetzenden ma
teriellen Fonds nach den Grundsätzen der sozialistischen 
Sparsamkeit effektiv zu nutzen und

— die Lagerwirtschaft für Ersatzteile, Baugruppen, Be
triebs- und Schmiermittel unter Ausnutzung der Vorzüge 
zentralisierter Lagerhaltung rationell zu gestalten.

(4) Für die Schaffung von weiteren überdachten Abstell
flächen, Unterstellhallen, Wartungseinrichtungen und Pflege
stationen sind alle Möglichkeiten der Nutzung oder des 
Um- und Ausbaus von Altbauten unter Beachtung der Erfor-


